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Werner Nowak, Westhoffstraße 6, 46149 Oberhausen 
An den 

Rat der Stadt 

 

 

Oberhausen, 22. Mai 2017 

 

Änderungsantrag für die Vorlage B/16/2601-01, Geschäftsordnung für den Arbeitskreis 

Bürgerbeteiligung 
 

Sehr geehrter Oberbürgermeister  

sehr geehrter Rat der Stadt, 

 

hiermit stelle ich einen Änderungsantrag für den Tagesordnungspunkt 5,  

 

Vorlage B/16/2601-01, Geschäftsordnung für den Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 
 

Die Geschäftsordnung soll wie folgt geändert werden: 

 

Zu Kapitel „1. Funktionen und Aufgaben des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung“ 

Absatz: 

„(2) Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung erarbeitet seine Empfehlungen auf Grundlage der „Leitlinien 

der Bürgerbeteiligung in Oberhausen“ möglichst einvernehmlich. Kann keine einvernehmliche 

Empfehlung erzielt werden, ist eine die Zustimmung von 6 Mitgliedern (2/3 Mehrheit) 

erforderlich.“ 
 

Begründung: Der Arbeitskreis soll eine einheitliche Position erarbeiten, darf aber nicht 

handlungsunfähig werden, wenn einzelne Mitglieder anderer Meinung sind. Eine 2/3 Mehrheit 

regelt dabei, dass Empfehlungen nicht mit knapper Mehrheit oder nur durch mit Stimme des 

Vorsitzenden entschieden werden. 

 

 

Zu Punkt „(4) Die Aufgaben des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung ...“ 

Absatz 

„- Unterstützung der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung“ 
 

Begründung: Die Koordinierungsstelle hat die Aufgabe, den unabhängigen (!) Arbeitskreis zu 

unterstützen, nicht umgekehrt. 
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Absatz  

„- Entscheidung über Anträge von Bürgergruppen, für eigene Bürgerbeteiligungsprozesse Unterstützung 

zu bekommen. Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung hat die Befugnis, den Bürgern auf Antrag 

folgende Unterstützung zu gewähren: finanzielle Mittel, Sachmittel sowie Unterstützung durch 

Verwaltungspersonal.“ 
 

Begründung: Es ist soll definiert werden, in welcher Weise der Arbeitskreis eine Bürgergruppe 

unterstützen kann. Das ist auch als Information hilfreich für Bürgergruppen, die einen Antrag stellen 

wollen. 

 

 

Absatz 

 Beratung über von der Verwaltung abgelehnte Anträge von Bürgerinnen und Bürgern über 

die Aufnahme eines Vorhabens in die Vorhabenliste und Abgabe einer Empfehlung an den 

Rat der Stadt. Der Rat der Stadt entscheidet abschließend. 

 

Begründung: Die Stelle, an die die Empfehlung gerichtet wird, ist der Rat. Der letzte Satz ist 

selbstverständlich und gehört nicht zu den Aufgaben des Arbeitskreises. 

 

 

Absatz 

 Beratung und Abgabe einer Empfehlung an den Rat über Anträge von Bürgerinnen und Bürgern 

zur Auswahl einer anderen als von der Verwaltung vorgeschlagenen Art der Beteiligungsform 

für ein Vorhaben. Der Rat der Stadt entscheidet abschließend. 
 

Begründung: siehe Absatz zuvor. 

 

 

Absatz 

 Auch dann beruft die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung den Der Arbeitskreis 

Bürgerbeteiligung wird in Absprache mit den Mitgliedern und der Koordinierungsstelle 

Bürgerbeteiligung von dem Vorsitzenden des Arbeitskreises einberufen, um die Einwände 

zu prüfen. 

 

 

Begründung: Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung soll seine Unabhängigkeit (siehe Punkt 3) 

gegenüber der Verwaltung und der Koordinierungsstelle bewahren und sich selbst einberufen 

können. 

 

 

Absatz 

 Die Evaluation der Umsetzung und Befolgung der Oberhausener Leitlinien erfolgt im 

Arbeitskreis Bürgerbeteiligung. zusammen mit der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung.  

Hierzu werden u.a. auch Beschwerden ausgewertet. Bei Bedarf kann der Arbeitskreis die 

Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung hinzubitten. Die Koordinierungsstelle wird in 

jedem Fall durch den Arbeitskreis über die Ergebnisse der Evaluation informiert. 
 

 

Begründung: Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung soll seine Unabhängigkeit (siehe Punkt 3) 

gegenüber der Verwaltung und der Koordinierungsstelle bewahren und zunächst selbstständig 

beraten können. Die Information der Koordinierungsstelle ist selbstverständlich. 
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Absatz 

„(4) War für die Bestellung eines Arbeitskreismitgliedes seine Zugehörigkeit zum Rat der Stadt 

Oberhausen bestimmend, so endet seine Mitgliedschaft im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung - soweit 

es nicht nach gesetzlichen Vorschriften ausscheidet - drei Monate nach mit dem Ausscheiden aus 

dem Rat der Stadt Oberhausen. Zur nächstmöglichen Ratssitzung wird eine Nachfolge gewählt.“ 

 

Begründung: Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum ein Mitglied des Rates über seine 

Mitgliedschaft hinaus im Arbeitskreis bestehen bleiben soll. Im Notfall kann der Vertreter das 

ausgeschiedene Mitglied ersetzen. 

 

 

Kapitel „3. Vorsitz“ 

Absatz 

„(1) Eine Vorsitzende/ein Vorsitzender und eine stellvertretende Vorsitzende/ ein stellvertretender 

Vorsitzender wird aus der Mitte der Bürgermitglieder für eine Wahlperiode gewählt.“ 
 

Begründung: Es wäre ein gutes Signal an die Bürgerschaft und die Öffentlichkeit, wenn man ihr 

auch den Vorsitz überließe. 

 

 

Absatz: 
(4) Die/der Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende repräsentiert den Arbeitskreis 

Bürgerbeteiligung nach außen und legt die Tagesordnungspunkte der Sitzungen in Abstimmung mit der 

Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung fest. Die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung berät und 

unterstützt dabei den Vorsitzenden. 
 

Begründung: Da der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung unabhängig ist (siehe Punkt 3), sollen auch die 

Befugnisse klar geregelt sein. Der AK mit seinem Vorsitzenden entscheidet, die 

Koordinierungsstelle ist in beratender Funktion und nicht als Kontrollinstanz zu verstehen. 

 

 

Kapitel „4. Geschäftsführung“ 

Absatz 

„(1) Die Geschäftsführung des Arbeitskreises erfolgt durch die Koordinierungsstelle 

Bürgerbeteiligung der Stadt Oberhausen. Diese versendet die Einladungen zu Sitzungen in 

Absprache mit der/dem Vorsitzenden, fertigt die Sitzungsprotokolle als Ergebnisprotokolle 

Verlaufsprotokoll an, organisiert die Räumlichkeiten und stellt vorhandene inhaltliche Grundlagen 

aus der Arbeit der Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung zur Verfügung.“ 

 

Begründung: Für die Transparenz der Entscheidungsprozesse innerhalb des Arbeitskreises ist es 

wichtig, die möglicherweise verschiedenen Positionen der Mitglieder und den Weg zur Einigung 

abzubilden. Ein Verlaufsprotokoll ist daher angemessen, denn es spiegelt sowohl die Ergebnisse als 

auch den Verlauf der Diskussionen wider. 
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Kapitel „5. Organisation“ 

Absatz 

„(1) Der Arbeitskreis Bürgerbeteiligung tagt bei Bedarf, mindestens halbjährig vierteljährlich sowie 

bei Bedarf.“ 
 

Begründung: Ein halbjähriger Turnus erscheint zu lang. Wenn der Arbeitskreis seine Aufgabe der 

„Förderung der Bürgerbeteiligung“ wahrnehmen will und aktiv die Beteiligung in der Stadt 

ankurbeln soll, müssen die Intervalle kürzer sein. 

 

 

Kapitel „7. Nichtöffentlichkeit/Öffentlichkeit“ 

Absatz 

 „(1) Die Sitzungen des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung sind öffentlich. Die Öffentlichkeit 

erhält mit Zustimmung des Arbeitskreises Rederecht. Abhängig von zu behandelnden 

Themenfeldern können Tagesordnungspunkte auch in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 

werden.“ 
 

 

Begründung: Eine Arbeitskreissitzung „Bürgerbeteiligung“, die Themen zur Bürgerbeteiligung 

nicht-öffentlich behandelt, erscheint in sich widersprüchlich. Was zur Bürgerbeteiligung geeignet 

ist, muss auch öffentlich besprochen werden. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Werner Nowak 

 
Stadtverordneter im Rat der Stadt Oberhausen 

Mitglied in der Bezirksvertretung Sterkrade 

 

*unabhängig *unparteiisch *authentisch 


